Gesuch um 
[bookmark: Kontrollkästchen3]|X| Polizeistundenverlängerung bis 02.00 Uhr  
Das Gesuch ist mind. zwei Wochen vor dem Anlass einzureichen.

	Name, Adresse
	[bookmark: Text11]     

	Organisation/Verein
	[bookmark: Text13]     

	Tel-Nr., E-Mail
	[bookmark: Text14]     

	Ansprechperson 
vor Ort
	falls abweichend zur gesuchstellenden Person

	Art des Anlasses
	     

	Datum und Zeitdauer
	     

	Veranstaltungsort
	[bookmark: _GoBack]     

	Zu erwartende 
Besucherzahl
	[bookmark: Text15]     

	Bemerkungen
	Hinweise zur Nachtruhe, Parkkonzept etc.



Ort, Datum:      	Unterschrift: _____________________________


[image: Ein Bild, das Text, Logo, Schrift, Symbol enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]	
	Rutschbergstrasse 10
	8607 Aathal-Seegräben
[bookmark: egekoe92eebccd504479ab438acd3340647bf]	Telefon:	+41 43 477 40 91
[bookmark: egekoff99bd40d3d04183b4d17f5f4523fcae]	gemeinde@seegraeben.ch
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Verfügung:
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| Erteilung der Polizeistundenverlängerung bis 02.00 Uhr 
[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| Abweisung des Gesuches (gemäss beiliegender Begründung)

Hinweis zur Nachtruhe: _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Auflagen und Bedingungen:
1. Die Nachtruhe ab 22.00 Uhr ist ohne anderweitige Bemerkung in der Verfügung gemäss Art. 22 der Polizeiverordnung Seegräben einzuhalten. Jede Lärm verursachende Handlung ausserhalb von Liegenschaften oder im Freien ist während der Nachtruhe verboten. Lärm im Innern von Gebäuden darf Dritte nicht belästigen.
2. Die gesuchstellende Person oder eine von ihr bezeichnete Person muss während der ganzen Dauer der Veranstaltung jederzeit erreichbar sein. Die Bewilligung sowie ein amtlicher Ausweis sind auf Verlangen vorzuweisen. Weisungen der Gemeindebehörde oder der Kantonspolizei bzw. Sicherheitsbeauftragten sind unverzüglich Nachachtung zu verschaffen.
3. Die Gebühren in Höhe von CHF 50.00 sind vor dem Anlass auf nachstehendes Konto zu überweisen: IBAN: CH02 0900 0000 8001 1722 0, Konto-Nr: 80-11722-0, BIC: POFICHBEXXX
Gemeinde Seegräben, Rutschbergstrasse 10, 8607 Aathal-Seegräben
4. Ein Begehren um Neubeurteilung dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet, schriftlich an den Gemeinderat Seegräben, Rutschbergstrasse 10, 8607 Aathal-Seegräben gestellt werden. Es muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Allfällige Bemerkungen:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Seegräben,
i.A. des Polizeivorstands: 

Kopie elektronisch an:
- Kantonspolizei Zürich, Polizeiposten Wetzikon 
- Sicherheitsdienst 
- Polizeivorstand 
- Finanzverwaltung
- Akten
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